
BayWG: Art. 5 Eigentum an den Gewässern erster oder zweiter Ordnung (Zu § 4 Abs. 5 WHG)

Art. 5  Eigentum an den Gewässern erster oder zweiter Ordnung (Zu § 4 Abs. 5 WHG) 
 
Soweit das Eigentum an einem Gewässer erster oder zweiter Ordnung einem anderen als dem Bund oder 
dem Freistaat Bayern zusteht, kann der Freistaat Bayern das Eigentum nach den Vorschriften des 
Bayerischen Gesetzes über die entschädigungspflichtige Enteignung in Anspruch nehmen.


